
Coronavirus: 

Übersicht zu wirtschaftspolitischen Maßnahmen und konjunktureller Stützung 

Stand 18.03.2020, 12.00 Uhr 

Grundsätzlich 

Aktuelle gebündelte Informationen der gesamten Landesregierung sowie Fragen und 
Antworten finden Sie unter www.land.nrw/corona 

Das MWIDE informiert über: https://www.wirtschaft.nrw/coronavirus-informationen-
ansprechpartner 

Für die Überbrückung von Liquiditätsengpässen stehen den Unternehmen in Nordrhein-
Westfalen verschiedene öffentliche Finanzierungsangebote zur Verfügung. 

Liquiditätssicherung 

 Kredite zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen können durch 
die Bürgschaftsbank NRW (bis 2,5 Mio. Euro)  und 
das Landesbürgschaftsprogramm (ab 2,5 Mio. Euro, auch Großunternehmen) 
besichert werden. Auf den jeweiligen Internetseiten finden Sie weiterführende 
Informationen sowie Ansprechpartner. 

 Die Bürgschaftsbank ermöglicht eine 72-Stunden-Expressbürgschaft. 

 Kleine Unternehmen und Existenzgründer haben die Möglichkeit, aus dem 
Mikromezzaninfonds Beteiligungskapital von bis zu 75.000 Euro direkt bei der 
Kapitalbeteiligungsgesellschaft (KBG) in Neuss zu beantragen. Sicherheiten sind hierfür 
vom Unternehmen nicht zu stellen Das führt nicht nur zur sofortigen 
Liquiditätsstärkung, sondern verbessert auch das Rating des Unternehmens und damit 
seine Kreditwürdigkeit. Hier finden Sie weitere Informationen zum 
Mikromezzaninfonds: https://www.kbg-nrw.de/de/produkte/mikromezzaninfonds/ 

Allgemeine Informationen sowie individuelle Beratung wird zudem durch die landeseigene 
Förderbank NRW.BANK geleistet: NRW.BANK-Service-Center: 0211 91741 4800.  

 Die Förderberater der NRW.BANK informieren und beraten individuell und diskret 
über die Förderinstrumente des Landes. Wichtig ist, sich so früh wie möglich zu 
melden, um gezielt und rechtzeitig alle Möglichkeiten auszuloten. 
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 Bei notwendigen Überbrückungsfinanzierungen sollte zudem zeitnah das Gespräch 
mit der Hausbank gesucht werden, denn die Vergabe von Bürgschaften, 
Haftungsfreistellungen und günstigen Krediten erfordert immer die Begleitung durch 
eine Hausbank. 

Kurzarbeitergeld 

Erleiden Firmen in Deutschland durch die Folgen von Corona Auftragsengpässe, ist dafür ein 
Ausgleich über Kurzarbeitergeld (KUG) möglich. Ein auf Grund oder in Folge des Corona-Virus 
und/oder der damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen eingetretener Arbeitsausfall beruht 
im Regelfall auf einem unabwendbaren Ereignis oder auf wirtschaftlichen Gründen im Sinne 
des Paragraphen 96 Abs. 1 Nr. 1 SGB III. Ein Ausgleich des Arbeitsausfalls mit Hilfe des 
konjunkturellen Kurzarbeitergeldes ist damit grundsätzlich möglich. 

Am 13. März 2020 haben Bundestag und Bundesrat angesichts der Corona-Krise eine 
umfangreiche Anpassung des Kurzarbeitergeldes beschlossen, darunter beispielsweise die 
Absenkung des Anteils der Beschäftigten eines Betriebs, die von Entgeltausfall mindestens 
betroffen sein müssen, auf 10 Prozent oder die je nach Fall vollständige oder teilweise 
Erstattung der von den Arbeitgebern allein zu tragenden Beiträge zur Sozialversicherung für 
die von Kurzarbeit betroffenen Beschäftigten. 

Die Erleichterungen werden rückwirkend zum 1. März in Kraft treten und auch rückwirkend 
ausgezahlt. Diese Anpassung des Kurzarbeitergeldes ist bis zum 31. Dezember 2021 befristet. 

Wichtig ist, dass Betriebe und Unternehmen im Bedarfsfall bei ihrer zuständigen Agentur für 
Arbeit Kurzarbeit anzeigen.  

 Informationen Kurzarbeitergeld. Servicehotline für Arbeitgeber:  0800 45555 20 

Unterstützung für von Quarantäne betroffene Betriebe 

Sollte wegen des Corona-Virus eine Quarantäne ausgesprochen werden, kann eine 
Entschädigung für betroffene Beschäftigte (Personalkosten) beantragt werden. Zuständig in 
Nordrhein-Westfalen sind der Landschaftsverband Rheinland (Regierungsbezirke Köln und 
Düsseldorf) und der Landschaftsverband Westfalen Lippe (Regierungsbezirke Arnsberg, 
Detmold und Münster). Insbesondere auf der Seite des Landschaftsverbandes Rheinland 
finden Sie umfangreiche Informationen zu Tätigkeitsverbot und Entschädigung. 

 Kein Verdienstausfall wird gewährt wegen Umsatzeinbußen infolge von Betriebs- und 
Schulschließungen oder Absagen von Veranstaltungen. 

 Kontakt zum Landschaftsverband Rheinland: LVR-Servicenummer: 0221 809-5444;  

 Kontakt zum Landschaftsverband Westfalen-Lippe: Herr Tölle 0251 591-8218; Frau 
Volks 0251 591-8411; Herr Konopka 0251 591-8136 

Finanzierung von Investitionen und Innovationen 

Ungeachtet der aktuellen Sorgen wegen der Ausbreitung des Corona-Virus steht die 
Wirtschaft unseres Landes vor großen strukturellen Herausforderungen. Dies sollte bei aller 
Sorge nicht aus den Augen verloren und für die Zukunft in Angriff genommen werden. 
Für die Bewältigung dieser Aufgaben, wie Digitalisierung, Mobilitätswende, Einsatz von KI, 
stehen Förderangebote des Landes zur Verfügung. Informationen zur Unterstützung 
beispielsweise von Digitalisierungsvorhaben finden Sie hier. Auch hier berät die NRW.BANK 
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umfassend und individuell über die Angebote, die nordrhein-westfälischen Unternehmen zur 
Verfügung stehen. 

 Fragen und Antworten rund um das Coronavirus: Wie stelle ich einen betrieblichen 
Pandemieplan auf? Wo gibt es aktuelle Infos? Ein Mitarbeiter ist infiziert – was tun? 
Hilfreiche Links und Tipps für Unternehmen finden Sie bei den IHKs in NRW 
unter diesem Link. 

Weitere Maßnahmen sind in Vorbereitung: 

 Am 19.3. wird ein Wirtschaftsgipfel der Landesregierung stattfinden. 
Ministerpräsident Armin Laschet, Wirtschafts- und Digitalminister Prof. Dr. Andreas 
Pinkwart sowie Finanzminister Lutz Lienenkämper werden sich am Donnerstag mit den 
Spitzen der nordrhein-westfälischen Wirtschaft und den Sozialpartnern in einer 
Videokonferenz austauschen. Ziel ist, die Unterstützungsprogramme weiter 
auszubauen und passgenaue finanzielle Hilfen für Betroffene bereitzustellen.  

 An den Gesprächen nehmen auch Vertreterinnen und Vertreter der NRW.BANK sowie 
der Banken- und Sparkassenverbände teil. 

Bundesebene 

Am 13.3.2020 hat die Bundesregierung einen Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen 
vorgestellt. Das Maßnahmenpaket dient zur Abfederung der Auswirkungen des Corona-Virus. 

Das Paket beruht auf vier Säulen: 
 

1. Flexibilisierung des Kurzarbeitergeldes 
 

Ziel ist, Arbeitsplätze zu erhalten und Arbeitnehmern und Arbeitgebern Planungssicherheit zu 
geben. Dies soll über Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld erreicht werden. Deswegen hat 
die Bundesregierung befristet bis Ende 2021 Verordnungsermächtigungen eingeführt, mit der 
die Bundesregierung die Voraussetzungen für den Bezug von Kurzarbeitergeld absenken und 
die Leistungen wie folgt erweitern kann: 

 Absenken des Quorums der im Betrieb Beschäftigten, die vom Arbeitsausfall betroffen 
sein müssen, auf bis zu 10 % 

 Teilweise oder vollständiger Verzicht auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden 

 Ermöglichung des Kurzarbeitergeldbezugs auch für Leiharbeitnehmer 

 Vollständige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge durch die Bundesagentur für 
Arbeit. 

 Die Verordnungen selbst sollen zunächst bis Ende 2020 befristet werden 

 
2. Steuerliche Liquiditätshilfe für Unternehmen 

 
Um die Liquidität bei Unternehmen zu verbessern, werden die Möglichkeiten zur Stundung 
von Steuerzahlungen, zur Senkung von Vorauszahlungen und im Bereich der Vollstreckung 
verbessert. 

http://www.ihk-nrw.de/beitrag/informationen-hilfsangebote-ihks-nrw-coronavirus


 Die Gewährung von Stundungen wird erleichtert. Die Finanzbehörden können Steuern 
stunden, wenn die Einziehung eine erhebliche Härte darstellen würde. Die 
Finanzverwaltung wird angewiesen, dabei keine strengen Anforderungen zu stellen 

 Vorauszahlungen können leichter angepasst werden. Sobald klar ist, dass die Einkünfte 
der Steuerpflichtigen im laufenden Jahr voraussichtlich geringer sein werden, werden 
die Steuervorauszahlungen unkompliziert und schnell herabgesetzt 

 Auf Vollstreckungsmaßnahmen (z. B. Kontopfändungen) beziehungsweise 
Säumniszuschläge wird bis zum 31. Dezember 2020 verzichtet, solange der Schuldner 
einer fälligen Steuerzahlung unmittelbar von den Auswirkungen des Corona-Virus 
betroffen ist. 

 

3. Milliarden-Schutzschild für Betriebe und Unternehmen 
 

Mit neuen und im Volumen unbegrenzten Maßnahmen zur Liquiditätsausstattung schützt die 
Bundesregierung Unternehmen und Beschäftigte.  

Im Bundeshaushalt steht ein Garantierahmen von rund 460 Milliarden Euro zur Verfügung. 
Dieser Rahmen kann – sofern erforderlich – zeitnah um bis zu 93 Milliarden Euro erhöht 
werden. 

Zunächst werden die bestehenden Programme für Liquiditätshilfen ausgeweitet, um den 
Zugang der Unternehmen zu günstigen Krediten zu erleichtern. Mit diesen Mitteln können im 
erheblichen Umfang liquiditätsstärkende Kredite privater Banken mobilisiert werden. 

 Die Bedingungen für den KfW-Unternehmerkredit (für Bestandsunternehmen) und 
ERP-Gründerkredit - Universell (für junge Unternehmen unter 5 Jahre) werden 
gelockert, indem Risikoübernahmen (Haftungsfreistellungen) für 
Betriebsmittelkredite erhöht und die Instrumente auch für Großunternehmen mit 
einem Umsatz von bis zu zwei Milliarden Euro (bisher: 500 Millionen Euro) geöffnet 
werden. Durch höhere Risikoübernahmen in Höhe von bis zu 80% für 
Betriebsmittelkredite bis 200 Millionen Euro wird die Bereitschaft von Hausbanken für 
eine Kreditvergabe angeregt. 

 Für das Programm für größere Unternehmen wird die bisherige Umsatzgrenze von 
zwei Milliarden Euro auf 5 Milliarden Euro erhöht. Dieser „KfW Kredit für Wachstum“ 
wird umgewandelt und künftig für Vorhaben im Wege einer Konsortialfinanzierung 
ohne Beschränkung auf einen bestimmten Bereich (bisher nur Innovation und 
Digitalisierung) zur Verfügung gestellt. Die Risikoübernahme wird auf bis zu 70% 
erhöht (bisher 50%). Hierdurch wird der Zugang von größeren Unternehmen zu 
Konsortialfinanzierungen erleichtert. 

 Für Unternehmen mit mehr als fünf Milliarden Euro Umsatz erfolgt eine Unterstützung 
wie bisher nach Einzelfallprüfung. 

 Bei den Bürgschaftsbanken wird der Bürgschaftshöchstbetrag auf 2,5 Millionen Euro 
verdoppelt. Der Bund wird seinen Risikoanteil bei den Bürgschaftsbanken um 10% 
erhöhen, damit die in der Krise schwer einzuschätzenden Risiken leichter geschultert 
werden können. Die Obergrenze von 35% Betriebsmitteln am Gesamtobligo der 
Bürgschaftsbanken wird auf 50% erhöht. Um die Liquiditätsbereitstellung zu 
beschleunigen, eröffnet der Bund die Möglichkeit, dass die Bürgschaftsbanken 
Bürgschaftsentscheidungen bis zu einem Betrag von 250.000 Euro eigenständig und 
innerhalb von 3 Tagen treffen können. 



 Für Unternehmen, die krisenbedingt vorrübergehend in ernsthaftere Finanzierungs-
schwierigkeiten geraten sind und daher nicht ohne weiteres Zugang zu den 
bestehenden Förderprogrammen haben, werden wir zusätzliche Sonderprogramme 
für alle entsprechenden Unternehmen bei der KfW auflegen. Das wird dadurch 
ermöglicht, dass die Risikotoleranz der KfW krisenadäquat erhöht wird. Dafür werden 
die Risikoübernahmen bei Investitionsmitteln (Haftungsfreistellungen) deutlich 
verbessert und betragen bei Betriebsmitteln bis zu 80%, bei Investitionen sogar bis zu 
90 %. 

 

4. Stärkung des Europäischen Zusammenhalts 
 

 Die Bundesregierung begrüßt die Idee der Europäischen Kommission, für eine „Corona 
Response Initiative“ mit einem Volumen von 25 Milliarden Euro. 

 Sie begrüßt ebenfalls die Ankündigung der europäischen Bankenaufsicht, bestehende 
Spielräume zu nutzen, damit Banken weiter verlässlich Liquidität an die Wirtschaft 
geben können sowie die gestern angekündigten Maßnahmen der Europäischen 
Zentralbank zur Bereitstellung von Liquidität für Banken 

Ausblick 

 Am Donnerstag, 19.3., wird die Bundesregierung weitere Maßnahmen präsentieren. 

 Laut Ankündigungen wird es sich speziell um weitere Hilfen für Kleinbetriebe und Solo-
Selbstständige handeln. 
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